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Text 

Wahrnehmung trägerübergreifender Verwaltungsaufgaben 

§ 30c. (1) Zur Wahrnehmung trägerübergreifender Verwaltungsaufgaben gehören: 

 1. die Vergabe von einheitlichen Versicherungsnummern und deren Verknüpfung mit dem 
entsprechenden bereichsspezifischen Personenkennzeichen (§ 9 des E-Government-Gesetzes, 
BGBl. I Nr. 10/2004) zur Verwaltung personenbezogener Daten im Rahmen der der 
Sozialversicherung gesetzlich übertragenen Aufgaben; 

 2. a) die Errichtung und Führung einer zentralen Anlage zur Aufbewahrung und Verarbeitung der 
für die Versicherung bzw. den Leistungsbezug und das Pflegegeld bedeutsamen Daten aller 
nach den Vorschriften dieses oder eines anderen Bundesgesetzes versicherten Personen sowie 
Leistungsbezieher/innen einschließlich der Leistungsbezieher/innen nach den 
Landespflegegeldgesetzen, wobei dann, wenn hievon für das Pflegegeld bedeutsame Daten 
verwendet werden, dies im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen der 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zu geschehen hat; 

 b) auf Grund der in dieser Anlage enthaltenen Daten nach Maßgabe der technischen 
Möglichkeiten auf automationsunterstütztem Weg die Erfüllung der ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Pflichten der Versicherungsträger zur Auskunftserteilung; 

 3. die Festlegung (Form und Inhalt) einheitlicher Formulare, Datensatzaufbaue und maschinell 
lesbarer Datenträger für den gesamten Vollzugsbereich der Sozialversicherung sowie die 
Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Kundmachung von Rechtsvorschriften im 
Internet; 
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 4. die Vertretung der Sozialversicherung gegenüber ausländischen Einrichtungen; 

 5. die Herausgabe der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit“ und weitere Initiativen auf dem Gebiet 
der Öffentlichkeitsarbeit; 

 6. Erfassung und Verwaltung der in der Pensionsversicherung teilversicherten Personen, für die der 
Bund, das Arbeitsmarktservice oder ein öffentlicher Fonds die Beiträge zu zahlen hat; 

 7. die Errichtung und die Führung einer Pseudonymisierungsstelle zur Pseudonymisierung 
personenbezogener Daten über Diagnosen und Leistungen aus dem stationären und ambulanten 
Bereich. Soweit der Dachverband die Pseudonymisierungsstelle für Auftraggeber außerhalb des 
Kreises der ihm angehörenden Sozialversicherungsträger betreibt, ist er dabei im übertragenen 
Wirkungsbereich tätig und an die Weisungen der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz gebunden; 

 8. der Betrieb eines elektronischen Verwaltungssystems (ELSY) für den gesamten Vollzugsbereich 
der Sozialversicherung (§§ 31a ff.); 

 9. die Unterstützung und Mitwirkung beim Vollzug der Vereinbarungen nach Art. 15a B-VG über 
die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens und der Vereinbarung über die 
Zielsteuerung-Gesundheit, insbesondere durch die Erstellung trägerübergreifender Statistiken, 
die Erarbeitung und Überlassung standardisierter Datengrundlagen, die Entsendung von 
Vertreterinnen und Vertretern der Sozialversicherung (§ 84a Abs. 2 und 3) und den Betrieb einer 
Pseudonymisierungsstelle (Z 7); 

 10. die Zusammenführung aller Rechenzentren der Sozialversicherungsträger und die Erstellung 
eines strategischen IKT-Planes. 

 11. die Forschung auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit; 

 12. die Einrichtung und Führung des Pensionskontos; 

 13. der Aufbau und die Führung einer Dokumentation des österreichischen 
Sozialversicherungsrechtes im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen der 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung nach Maßgabe des Abs. 2. 

(2) Die im Abs. 1 Z 13 bezeichnete Dokumentation ist unter besonderer Berücksichtigung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften (Gesetze, Satzungen, Krankenordnungen, Geschäftsordnungen, 
Richtlinien und dergleichen) und ihrer Änderungen, der hiezu ergangenen Rechtsprechung und 
wissenschaftlichen Bearbeitung sowie von Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung aus dem 
administrativen Bereich in einer Weise aufzubauen und zu führen, dass sie im Rahmen der gesetzlichen 
Aufgaben des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, der 
Sozialversicherungsträger, des Dachverbandes sowie für Zwecke der gesetzgebenden Körperschaften des 
Bundes verwendbar ist. Der Zugriff zur Dokumentation ist auch den Gerichten, Universitäten und Stellen 
der Gebietskörperschaften, sofern die von letzteren betriebenen Rechtsdokumentationen auch der 
Sozialversicherung kostenlos zugänglich gemacht werden, zu ermöglichen. Die Dokumentation ist nach 
Maßgabe der technischen und organisatorischen Möglichkeiten gegen Ersatz der dadurch zusätzlich 
entstehenden Kosten den gesetzlichen beruflichen Vertretungen und anderen Stellen und Personen 
zugänglich zu machen; dieser Kostenersatz kann, wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient, in einer 
nach dem durchschnittlichen Ausmaß der Inanspruchnahme bemessenen Pauschalabgeltung festgesetzt 
werden. Der durch den Aufbau und den Betrieb der Dokumentation entstehende Aufwand ist, soweit er 
nicht durch die Kostenersätze der abfragenden Stellen gedeckt wird und soweit er nicht ausschließlich 
Interessen des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz dient und 
daher von diesem im Rahmen der Kostenersätze zu ersetzen ist, vom Dachverband und vom 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz je zur Hälfte zu tragen. 
Über den Aufbau und die Führung der Dokumentation (oder eines ihrer Teile) können mit Zustimmung 
der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz auch Vereinbarungen mit 
anderen Personen abgeschlossen werden, soweit dadurch Kosten eingespart werden können. In solchen 
Vereinbarungen ist vorzusehen, dass 

 1. die für die Dokumentation gespeicherten Daten nach Auflösung der Vereinbarung für die 
Dokumentation erhalten bleiben und 

 2. die Entscheidungsbefugnis über den Inhalt der Dokumentation und dessen 
Speicherungsorganisation durch sie nicht verändert wird. 

(3) Der Dachverband kann die Aufgaben nach Abs. 1 mit Ausnahme der Z 4 mit Beschluss der 
Konferenz zur Gänze oder zum Teil auf einen oder mehrere Versicherungsträger übertragen. 
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